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63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

63/06 Dienstrechtsverfahren

Norm

BDG 1979 §2;

BDG 1979 §36;

DVG 1984 §2 Abs5;

1. BDG 1979 § 2 heute

2. BDG 1979 § 2 gültig ab 29.05.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2002

3. BDG 1979 § 2 gültig von 01.01.1998 bis 28.05.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 130/1997

4. BDG 1979 § 2 gültig von 01.01.1980 bis 31.12.1997

1. BDG 1979 § 36 heute

2. BDG 1979 § 36 gültig ab 29.05.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2002

3. BDG 1979 § 36 gültig von 01.01.1995 bis 28.05.2002 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 550/1994

4. BDG 1979 § 36 gültig von 01.01.1980 bis 31.12.1994

Rechtssatz

Der Beschwerdeführer war vor seiner Überstellung schon mit dem Bescheid der Finanzlandesdirektion von seinem

bisherigen Arbeitsplatz abberufen worden. Die Wirkungen dieses Abberufungsbescheides wurden allerdings durch

den Berufungsbescheid der Berufungskommission beim Bundeskanzleramt beseitigt. Dies gilt jedoch nicht für die

Wirkung des zwischenzeitig ergangenen Ernennungsdekretes, welches für sich genommen ausgereicht hätte, um dem

Beschwerdeführer seinen vordem innegehabten Arbeitsplatz wirksam zu entziehen. Die weitere Zugehörigkeit dieses

Ernennungsdekretes zum Rechtsbestand auch nach Erlassung des Bescheides der Berufungskommission beim

Bundeskanzleramt bewirkte, dass der Beschwerdeführer durch den zuletzt genannten Bescheid nicht wiederum

(rückwirkend) seinen früheren Arbeitsplatz erlangte (vgl. zu dieser Konstellation auch das E vom 15.November 2006, Zl.

2006/12/0027 = VwSlg. 17.058 A/2006). Nach Übernahme des Ernennungsdekrets war der Beschwerdeführer daher

zunächst ein in eine neue Besoldungs- und Verwendungsgruppe überstellter Beamter, dem unter Beachtung der

Bestimmungen des § 36 BDG 1979 durch dienstrechtliche Weisung erstmals von der zuständigen Dienstbehörde ein

Arbeitsplatz seiner neuen Verwendungsgruppe zu übertragen gewesen wäre.Der Beschwerdeführer war vor seiner

Überstellung schon mit dem Bescheid der Finanzlandesdirektion von seinem bisherigen Arbeitsplatz abberufen

worden. Die Wirkungen dieses Abberufungsbescheides wurden allerdings durch den Berufungsbescheid der

Berufungskommission beim Bundeskanzleramt beseitigt. Dies gilt jedoch nicht für die Wirkung des zwischenzeitig

ergangenen Ernennungsdekretes, welches für sich genommen ausgereicht hätte, um dem Beschwerdeführer seinen

vordem innegehabten Arbeitsplatz wirksam zu entziehen. Die weitere Zugehörigkeit dieses Ernennungsdekretes zum

Rechtsbestand auch nach Erlassung des Bescheides der Berufungskommission beim Bundeskanzleramt bewirkte, dass

der Beschwerdeführer durch den zuletzt genannten Bescheid nicht wiederum (rückwirkend) seinen früheren

Arbeitsplatz erlangte vergleiche zu dieser Konstellation auch das E vom 15.November 2006, Zl. 2006/12/0027 = VwSlg.

17.058 A/2006). Nach Übernahme des Ernennungsdekrets war der Beschwerdeführer daher zunächst ein in eine neue

Besoldungs- und Verwendungsgruppe überstellter Beamter, dem unter Beachtung der Bestimmungen des Paragraph

36, BDG 1979 durch dienstrechtliche Weisung erstmals von der zuständigen Dienstbehörde ein Arbeitsplatz seiner

neuen Verwendungsgruppe zu übertragen gewesen wäre.
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